And. Abkommen ZLS

Zustimmungsgesetz

Abkommen
zur Anderung des Abkommens
uber die Zentralstelle der Lander flir Sicherheitstechnik
Das Land Baden-Wirttemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Tharingen

—nachstehend ,Lander* genannt —

schlieen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustimmung ihrer gesetzgebenden Kérperschaften, nachstehendes
Abkommen zur Anderung des Abkommens Uber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik:

§1
Anderung
des Abkommens
uber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik

Das Abkommen Uber die Zentralstelle der Léander fir Sicherheitstechnik vom 16. Dezember 1993, das zuletzt durch
Abkommen vom 20. Juli 2015 geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:
1. Artikel 2 wird wie folgt geadndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
.(1) 'Die Téatigkeit der ZLS hat zum Ziel, im Rahmen

1.  des allgemeinen Produktsicherheitsrechts und des besonderen Produktsicherheitsrechts in den
folgenden Bereichen:

a) Aerosolpackungen,

b) umweltbelastende Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten
und Maschinen,

c) Maschinen,

d) Spielzeug,

e) Sportboote und Wassermotorrader,
f) einfache Druckbehélter,

g) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen,

h) Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen auf dem Markt,

i) Aufzlige und Sicherheitsbauteile fiir Aufzlge,

i) Druckgerate,

k) persénliche Schutzausristungen und

I) Geréte zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe,
2. des Gefahrgutbeférderungsgesetzes und der auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen,
3.  des Sprengstoffrechts,
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4.  der Abkommen der Europédischen Gemeinschaft oder der Européischen Union mit Drittstaaten tber
die gegenseitige Anerkennung von Konformitatsbewertungen,

5. des Gesetzes Uber Uberwachungsbedirftige Anlagen und der auf diesem Gesetz beruhenden
Rechtsverordnungen sowie

6.  der Rohrfernleitungsverordnung,

in der jeweils giiltigen Fassung, den in der Bundesrepublik Deutschland erreichten Stand der Produkt- und
Anlagensicherheit sowie des Arbeitsschutzes zu halten und zu verbessern, auch im Hinblick auf den

sicheren Transport gefahrlicher Giiter. 2Die Téatigkeit der ZLS im Rahmen der Abkommen der Européischen
Gemeinschaft oder der Européischen Union mit Drittstaaten Uber die gegenseitige Anerkennung von
Konformitatsbewertungen hat dartiber hinaus zum Ziel, inlandischen Prif- und Zertifizierungsstellen die
Méglichkeit zu eréffnen, nach dem Recht der Drittstaaten zu prifen.”

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
.(2) 'Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Lander im Bereich der Befugniserteilung, Anerkennung, Zulassung,
Notifizierung und Benennung sowie der Uberwachung und Aufsicht von

1. Konformitatsbewertungsstellen und GS-Stellen nach dem Produktsicherheitsrecht, soweit die unter
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Bereiche betroffen sind,

2 benannten Stellen nach dem Sprengstoffrecht,

3 benannten Stellen und zugelassenen Prifstellen nach der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung,

4.  Prifstellen fur Rohrfernleitungsanlagen nach der Rohrfernleitungsverordnung sowie

5 Priifstellen als zugelassene Uberwachungsstellen nach dem Gesetz liber liberwachungsbediirftige
Anlagen sowie der auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen.

2Der ZLS obliegen hierbei insbesondere auch folgende Aufgaben:

1. Erarbeitung von Anforderungen, die an die in Satz 1 genannten Stellen zu stellen sind,

2.  Erstellung von Gutachten auf Antrag im Einzelfall,

3.  Erarbeitung von Leitlinien fir die Anforderungen sowie Anerkennung von Regelwerken, die bei der
Prifung, Inspektion und Zertifizierung zu beachten sind.”

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,Gemeinschaft‘ die Wérter ,oder der Européischen Union*
eingeflgt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
.(4) 'Die ZLS vollzieht die koordinierenden Aufgaben der Marktiiberwachungsbehérden der Lander
insbesondere im Sinne von Artikel 13, Artikel 30, Artikel 32, Artikel 34 und Artikel 35 der Verordnung (EU)
2019/1020 des Européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber Marktiberwachung und

die Konformitat von Produkten sowie zur Anderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG)
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABI. L 169 vom 25.06.2019, S. 1) im Rahmen der in Absatz 1 Satz 1

Nummer 1 und 3 genannten Bereiche. 2Der ZLS obliegen hierbei insbesondere folgende Aufgaben:
zentraler Ansprechpartner fiir oberste Marktiberwachungsbehérden anderer Mitgliedstaaten,
zentraler Ansprechpartner fiir die Generalzolldirektion fir alle Fragen der Marktiiberwachung,
Bereitstellung der fir die Marktliberwachung erforderlichen Normen,

Koordinierung von formellen Einwénden der Lander gegen harmonisierte Normen,
Ansprechpartner fiir die Produktinfostellen der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung,

o ok~ wDhd =

Koordinierung der Geréteuntersuchungsstellen der Lander und Geschéftsstelle des Arbeitskreises der
Gerateuntersuchungsstellen der Lander,

7. Koordinierung und Unterstiitzung der Marktiiberwachung bei der Uberwachung des Online-Handels,

8.  Erarbeitung von Marktiiberwachungsauftragen aufgrund von RAPEX/Safety-Gate-Meldungen oder
sonstigen Informationen,

9.  Unterstitzung der Marktlberwachungsbehérden der Lander bei Vollzugs- und Amtshilfefragen,

10. Koordinierung von organisatorischen ICSMS-Anfragen und technische Unterstiitzung fir die
Marktiberwachungsbehdérden der Lander.”

e) In Absatz 5 werden nach dem Wort ,vollzieht” die Wérter ,in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3
genannten Bereichen” eingefligt und die Wérter ,im Sinne von § 26 Abs. 2 des Produktsicherheitsgesetzes*®
werden durch die Wérter ,nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 Absatz 2 des
Marktiiberwachungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020
und nach den diesen Vorschriften vorgehenden Regelungen der in Anhang | der Verordnung (EU)
2019/1020 angeflihrten Harmonisierungsrechtsvorschriften, jeweils” ersetzt.
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f) In Absatz 6 werden nach dem Wort ,vollzieht" die Wérter ,in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und
Nummer 3 genannten Bereichen* eingefligt und die Wérter ,im Sinne von § 26 Abs. 2 des
Produktsicherheitsgesetzes” werden durch die Wérter ,nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU)
2019/1020, § 8 Absatz 2 des Marktiberwachungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der
Verordnung (EU) 2019/1020 und nach den diesen Vorschriften vorgehenden Regelungen der in Anhang |
der Verordnung (EU) 2019/1020 angefiihrten Harmonisierungsvorschriften, jeweils” ersetzt.

g) Absatz 7 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz 1 werden die Wérter ,vom Bundesrat benannten EG-Richtlinienvertreter” durch die Wérter

.Beauftragten des Bundesrates in Beratungsgremien der EU (Richtlinienvertreter) in den in Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Bereichen” ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort ,Richtlinien” die Wérter ,und Verordnungen der Européischen
Gemeinschaft oder der Européischen Union* eingefiigt.

h) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

»(8) Die Lander werden ermachtigt, durch Verwaltungsabkommen mit einstimmiger Zustimmung des
Beirates der ZLS weitere, nicht hoheitliche Aufgaben in den in Absatz 1 genannten Bereichen zu
Ubertragen.”

2. Artikel 3 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort ,Beirat” die Woérter ,geman Artikel 4 Absatz 6“ eingefligt und die
Woérter ,ab dem Haushalt 1993 gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
»(3) Die Landeranteile werden gemani dem jeweils glltigen Kénigsteiner Schllissel errechnet.”

¢) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort ,Juni“ durch das Wort ,September* ersetzt.

d) Absatz 5 wird aufgehoben.
3. Artikel 4 wird wie folgt gefasst:

LArtikel 4
Beirat

(1) Zur Beratung der ZLS sowie als Instrument zur Mitwirkung der Lander wird ein Beirat eingerichtet.

(2) Jedes Land benennt ein ordentliches Mitglied sowie eine Stellvertretung und entsendet das Mitglied oder die

Stellvertretung in den Beirat.

(3) "Der Beirat gibt sich eine Geschéftsordnung.?Die Geschéftsordnung und deren Anderung sind mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der Lander zu beschlieBen.
(4) 'Der Beirat ist tiber die Tétigkeit der ZLS zu informieren.2Zu diesem Zweck erstellt die ZLS spétestens bis

zum 31. Mérz des laufenden Jahres einen Jahresbericht (iber das Vorjahr. SAuf Verlangen des Beirats oder
eines seiner Mitglieder sind dem Beirat oder dem einzelnen Beiratsmitglied Unterlagen zur Verfligung zu stellen
oder Akteneinsicht zu gewahren.

(5) 'Der Beirat erarbeitet Richtlinien fiir die Tatigkeit der ZLS.2Die ZLS legt diese Richtlinien ihrer Tatigkeit
zugrunde.

(6) 'Der Beirat berat den von der ZLS erstellten Haushaltsentwurf vor und gibt eine Empfehlung ab.2Zur
Weitergabe an die Finanzminister und -senatoren der L&nder ist eine einstimmige Empfehlung notwendig.
(7) 'Jedes Land hat eine Stimme. 2Der Beirat ist beschlussféhig, wenn in der Sitzung mindestens die Halfte der

Lander durch ein ordentliches Mitglied oder die Stellvertretung vertreten ist. 3Der Beirat fasst seine Beschliisse
mit der Mehrheit von zwei Dritteln aller anwesenden Lander, wenn in diesem Abkommen nichts Anderes
geregelt ist.

(8) Die Bundesministerien haben ein Gast- und Rederecht, soweit sie in fachspezifischen Belangen berihrt
sind.

(9) Eine schriftliche Beschlussfassung durch sémtliche Lander ist méglich, wenn nicht mehr als drei Lander
widersprechen; Absatz 7 Satz 1 und 3 gilt entsprechend.

(10) "Der Beirat wéhlt aus seiner Mitte ein Mitglied, das fiir die Dauer von zwei Jahren den Vorsitz fiihrt.
2Ebenfalls durch Wahl wird eine Person bestimmt, die die Stellvertretung wahrnimmt.

(11) 'Der Beirat tritt mindestens einmal jahrlich zu einer ordentlichen Sitzung zusammen.2Auf Antrag von

mindestens drei Landern muss er zu einer auBerordentlichen Sitzung zusammentreten. Das vorsitzfiihrende
Mitglied beruft die Sitzungen ein und leitet sie; die Tagesordnung wird von ihm aufgestellt.”

4. In Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 werden das Komma und die Woérter ,erstmals zum 31. Dezember 1995“ gestrichen.
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§2
Weitere Anderung des Abkommens
tber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens Uber die Zentralstelle der Lander flir Sicherheitstechnik vom
16. Dezember 1993, das zuletzt durch § 1 dieses Abkommens geé&ndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefligt:
.4. Prifstellen fir Tanks nach der Gefahrgutverordnung StraBBe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt,”.
2. Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.

§3

Inkrafttreten

'Dieses Abkommen tritt am Tag nach der letzten Verkiindung in den Landern in Kraft.! 2Abweichend von Satz 1 tritt
§ 2 am 1. Januar 2026 in Kraft. 2

Far das Land Baden-Wirttemberg:
Stuttgart, den 13.11.2024
Thekla Walker

Far den Freistaat Bayern:
Minchen, den 19.12.2024

Thorsten Glauber

Fir das Land Berlin:
Berlin, den 26.03.2025

Kai Wegner

Fir das Land Brandenburg:
Potsdam, den 12.11.2024

Ursula Nonnemacher

Fir die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 04.11.2025

Claudia Bernhard

Far die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 03.12.2024

Anna Gallina

Fir das Land Hessen:
Wiesbaden, den 28.08.2024

Heike Hofmann

Fur das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 17.12.2024

Stefanie Drese

Fir das Land Niedersachsen:
Hannover, den 09.12.2024

Dr. Andreas Philippi

Fir das Land Nordrhein-Westfalen
Diisseldorf, den 12.05.2025

Karl-Josef Laumann

Fir das Land Rheinland-Pfalz
Mainz, den 29.10.2024

Katrin Eder
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Fir das Saarland
Saarbriicken, den 05.11.2024

Dr. Magnus Jung

Fir den Freistaat Sachsen
Dresden, den 22.01.2025

Michael Kretschmer

Fir das Land Sachsen-Anhalt
Magdeburg, den 23.12.2024

Petra Grimm-Benne

Far das Land Schleswig-Holstein
Kiel, den 13.11.2024

Aminata Touré

Fir das Land Thiiringen
Erfurt, den 02.12.2024

Heike Werner

1 In Kraft: 31. Dezember 2025 (Bekanntmachung vom 9. Januar 2026 [SachsGVBI. S. 53])
2 In Kraft: 1. Januar 2026 (Bekanntmachung vom 9. Januar 2026 [SachsGVBI. S. 53])

http://web:3000 Fassung vom 23.10.2025 Seite 5von 5


https://revosax.sachsen.de/vorschrift/21470
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/21470

	Zustimmungsgesetz
	Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
	§ 1 Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
	§ 2 Weitere Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
	§ 3 Inkrafttreten


